
 

 Hausadresse: Steinstraße 61, 14776 Brandenburg an der Havel 
 

Öffentliche Verkehrsmittel:  
vom Hauptbahnhof  
Straßenbahn 2, 6 

bis Haltestelle Neustädtischer Markt  
 

Bankverbindung:  
Zahlungsempfänger: Landeshauptkasse  
IBAN: DE35 3005 0000 7110 4005 33  

BIC-Swift: WELADEDDXXX  

Servicezeiten :  
Mo. bis Fr. von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 
13:00 – 15:00 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) 

 

 

Der Generalstaatsanwalt  
des Landes Brandenburg  
 
 
 
 
 
Der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg - 14767 Brandenburg 

 
 
▍
████▍
██▌████████▍
█████████████  
 
- per E-Mail  - 
 
 
 
 
 
Ihre elektronischen Schreiben vom 8. April 2014 und 1. Mai 2014    
 
 
██████████████████▍
 
Ihrem  auf  das  Akteneinsicht-  und  Informationszugangsgesetz  des  Landes  Brandenburg  ge-
stützten Ersuchen auf Übersendung einer Übersicht aller derzeit gültigen Geschäftsanweisu n-
gen,  Dienstanweisungen,  Arbeitshilfen  und  Leitfäden  kann  ich  in  der  begehrten  Form  nicht 
nachkommen, da entsprechende Auflistungen hier nicht geführt werden. 
Die  vom  Generalstaatsanwalt  des  Landes  Brandenburg  (mit-)  unterzeichneten,  Verwaltungs-
aufgaben betreffende Rundverfügungen werden dem Rechtsverkehr durch Veröffentlichungen 
im Justizministerialblatt des Landes Brandenburg, abrufbar unter 
www.bravors.brandenburg.de, zugänglich gemacht. 
Etwaige  detailliertere  Auskünfte  würden  eine  erheblich  längere  Bearbeitungszeit  in  Anspruch 
nehmen und Gebühren nach dem Gebührentarif der AIGGebO entstehen lassen. 
 
Betreffend Ihre Bitte um Übersendung der E -Mailadressen der Staatsanwaltschaften des Lan-
des Brandenburg gebe ich zu beachten, dass die Ihnen nach dem AIG  eröffnete Möglichkeit,  
Verwaltungsaufgaben  betreffende  Auskunftsersuchen  auf  elektronischem  Wege  zu  stellen, 
nicht die hiesige Verpflichtung beinhaltet, den Auskunftsersuchen ebenfalls elektronisch nach-
zukommen.  Die  Staatsanwaltschaften  im  Land  Brandenburg  verfügen  nicht  über  eine  eigens 
eingerichtete, elektronischen Anfragen dienende E-Mailadresse. 
 
Abschließend  weise  ich  darauf  hin,  dass  die  Übersendung  etwaiger  Verwaltungsaufgaben 
betreffende  Schriftstücke,  welche  von  dem  Recht  auf  Auskunft  nach  dem  AIG  erfasst  sein 
könnten, Ihnen generell ausschließlich im Falle der vorherigen Übermittlung einer postalischen 
Anschrift zugänglich gemacht werden könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
████████ ▍
█████████▍

Telefon: 03381 2082-0 

Nebenstelle: 03381 2082-312 

Telefax: 03381 2082-190 

Datum: 30. Mai 2014 

Aktenzeichen: 145 E 1 - 271 

 (bei Antwort bitte angeben) 

 


